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Bundesrat und der Regierungsrat die Sache dadurch, dass sie uns auf unser
Gesuch die Beiträge für 1911 schon im Monat Februar auszahlen Hessen, nachdem

der eidgenössische Bauinspektor am 31. Januar den Bau besichtigt und zu

Händen des eidgenössischen Departementes begutachtet hatte. Eine grosse
Erleichterung für uns bedeutet es auch, dass die aargauische Hypothekenbank
ihren ganzen Beitrag von 25,000 Fr. auf einmal geleistet hat.

Im August übergab uns Herr Direktor Hofer von der aargauischen
Hypothekenbank die Abrechnung über die seit 1906 eingegangenen und von ihm
verwalteten Museumsgelder. Der Vorstand prüfte diese Rechnung und fand sie

in jeder Hinsicht richtig. Wir sprechen Herrn Hofer für die grosse und
gewissenhafte Arbeit auch an dieser Stelle namens der Gesellschaft den verbindlichsten

Dank aus.
Geschenke an den Museumsfonds sind eingegangen: 1. 50 Fr. von einer

ungenannten Dame aus Deutschland; 2. 20 Fr. von Frl. E. R. aus Frankfurt;
3. 50 Fr. von Herrn K. aus Strassburg.

Verschiedenes.

1. Der hohe Regierungsrat genehmigte am 6. Mai 1910 die von der letzten

Jahresversammlung aufgestellten Statuten mit zwei Änderungen. Wir Hessen sie

sodann drucken und überschicken sie den Mitgliedern zugleich mit diesem

Jahresbericht.
2. Die Eintragung unserer Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am

4. Mai 1910, laut Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt 1910, No. 121

vom 9. Mai.

3. Dem schweizerischen Landesmuseum übergaben wir zur Kopie für die
römische Ausstellung, die im Sommer 1911 in Rom stattfindet: a) den grossen
Lagerplan im Massstabe i:iOOO; b) einige photographische Aufnahmen von
Fundgegenständen; c) 5 Bände Literatur über Vindonissa (Publikationen seit

1897). Für diese Ausstellung hat sodann das Landesmuseum grosse Aufnahmen
vom Amphitheater und vom nördlichen Lagertor, sowie Nachbildungen einer
Anzahl Fundgegenstände unserer Sammlung erstellen lassen.

4. Im September überschickten wir Herrn Theaterdirektor Lorenz in Luzern-
Hertenstein fünf Broschüren über die Braut von Messina und das Amphitheater
und vier grosse photographische Aufnahmen, für eine Theaterausstellung in Berlin.

5. Gemeinsam mit dem Vorstande der aargauischen historischen Gesellschaft
richteten wir am 3. November 1910 an die Grossratskommission für den
Entwurf des Einführungsgesetzes zum schweizerischen bürgerlichen Gesetzbuch das

Gesuch, sie möchte dahin wirken, dass in Anlehnung an die Artikel 702 und
724 eine Bestimmung aufgestellt werde, wonach in unserm Kanton systematische
Nachgrabungen nach Altertümern nur mit Bewilligung und unter Kontrolle des

Regierungsrates stattfinden dürfen. Auf eine Anfrage hatte uns das eidgenössische
Justizdepartement geantwortet, der Kanton sei befugt, eine solche Bestimmung
aufzustellen.

6. Weil im Schosse der Dreierkommission Pro Vindonissa die Frage
aufgeworfen wurde, ob unsere Gesellschaft von sich aus berechtigt sei, die Ergeb-
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